
1741

Amtsblatt Mv Laibacher Zeitung Nr, 236.
Mittwoch den 14. October 18«8.

Erkenn tn iß .

Das k. k. öcuidlö' als Pn'sigericht m P>ag hat
mit dem Eiwmtmssc vom 28. August d. I . dic Weiter-
dcrbvcitliiiss der ^)ir. 2!) dcrZcitschiift „Kmi'm^liki! li>!v"
wcgcn dcö VcigcycuS nach i? 300 St. G. uelbotcu.

' (383-^1) Nr. 3461.

Kundmachung.
A m 3 1 . O t o b er 1 8 6 « , Vormittag cilf

Uhr, findet die fechsuudzwanzigste Verlosung der
kra mischen Gruudentlastungs>Obligatioucn im hi>
sigen Bllrggcbmldc in ersten Stock statt.

Laidach, am 12. October 1868.

Hlom knnml'chrn Amdcs-Ausschujsr.

(38s)^l2) Nr. 3294.

Kundlnachung.
A m 24 . O c t o b e r 1 8 6 8 ,

um lO Uhr Vormittags, wird bei der gefertigten
Verpflegs, Niagazins-Berwaltnng über höheren Ans
trag die nachspezifirtc Qantität lederner Säcke im
Wege der öffentlichen Versteigerung zum Vcrtanfe
gelangen, u. z.:
2<iOl) Stück Säcke zum Locogebrauch,

105 „ unmaßhältige Säcke,
103 „ Säcke aus feiner ungebleichter ^,

54 „ „ „ grober gebleichter S
624 „ „ „ Strohfack- Z
«c>5 „ „ „ Embellage- Z

unter nachstehenden Bedingungen:
:>. Werden sowohl niiindlichc Anbote, wie auch

schriftliche Offerte angenommen, welch' letztere vcr̂
siegelt, mit einem 50 kr. Stempel vcrfchcn, am
obigen Tage längstens bis 10 Uhr Bormittags
einzulangen haben;

d. die Anbote können auf das gauze ans-
Hebotene Ouantum und auch alls kleinere Partien
Hemacht werden;

v. w den Offerten mnß die Zahl und Gat
iuug der gewünschten Sacke genau angegeben nnd
der ^anfprcis sowohl in Ziffern als Buchstaben
Ausgedrückt sein, ebenso ist der Name und Wohn-
ort des Offerenten genan anzusetzen;

sl. von jedem Offercnten resp. mündlichen
^icitanten ist das vorgeschriebene Vadium mit
10 Pcrc. vom offerirten Sachwcrthe beizubriugcn;

0. der Ersteher verpflichtet sich, die Entschei-
dung des hohen Generalkommando in Graz ab-
wet ten ;

1. nach erfolgter Genehmigung des Erstehnngs-
Preises ist jeder Erstehcr verpflichtet, das erstan-
^ne Säckeauautum gegen Erlag des K'aufsbetra
M binnen längstens 4 Tagen auf eigene Kosten
"Us dem Magazinslucale zu schaffen;

^. das zu veräußernde Materiale kann täg-
^ im hiesigen Ntagazine angefchen werden;

n. den Stenlpel nach Scala I I zum- Geld-
""9scheinc hat der Käufer zu bestreiten;

. l. später als nm 10 Uhr einlangende oder
^ uiit de'.u Vadiun: versehene Offerte, sie mö-

f ^ auch noch so günstig sein, werden zurückgcwie
>en werden.

Laibach, am 12. October 1868.

^ k. Vciptli'gsmnga.nus - Verwaltung.

l382«) Nr. 10013.

Kundmachullg.
w' i. ^ ° " ^"' k- k. Finanz-Directiou in Laibach
r-, " A'̂ lge Erlasses des h. k. k. Finanzministe-
.mms vom 25. September 1868, Z. 24897, das
off? . ! " " gelegene Staatsgut Lack im Wege der
lich5 ^ Versteigerung unt Zulassuug schrift-
^ ^^>'" ' tc uud mit Vorbehalt der Gcnehmiguug
a^^'"""dUunisteiums zum Verkaufe neuerlich aus^

tnavv^ ^' ^ " ^ Staatsgut Lack liegt in Oberkrain,
^p an der projectirten, bereits genehmigten Lai-

bach-Villacher Eisenbahn, deren Bau demnächst in
Angriff gcnummeu werden wird, 2 V2 Stunden von
der Landeshauptstadt Laibach, und besteht aus dem
Schlosse Lack mit Wohn- uud Wirthschaftsgebäuden
nebst Garten und Wicsplätzen im Flächenmaße
von 4 Joch 3 2 5 l I M f t r .
drei Waldcomplcren mit 60.7 „ 700 „

zufammen . 611 Joch 1025 l^Klftr.
nebst dem Iagdrcchtc im Walde Hrastnig und den
Fischereirechten in den Wässern der alten Pfarre
Pölland, Sairach uud Selzach.

§ 2. Das Staatsgut Lack wird nur im Gan-
zen ausgeboteu, uud es werden das Patronat und
alle mit dem Besitze des Gutes bisher verbundenen
Bezüge und Gicbigkeiten von und an Pfarren,
Schnlen, Stiftungen, Fonde n. dcrgl. mit dem
Staatsgutc mitocrkauft.

Zugleich hat Käufer die an dem Besitze des
Gutes haftenden Lasten, wie: landesfürstlichc Steuern,
Landesgemeindeumlagen u. dergl., zu übernehmen.

§ 3. Das Staatsgut Lack wird mit dem
Ausrufspreisc von 40.000 ft. zum Verkaufe aus-
gcboten.

§ 4. Die Versteigerung wird in Lack in der
Verwaltungstanzlei des Staatsgutes am 16. No-
vember 1868, Vormittags von 3 bis 12 Uhr,
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr, vorgenommen werden.

§ 5. Zum Verkaufe wird Jedermann zuge-
lassen, der sich rechtsgiltig verpflichten kann; Aus-
länder haben sich über ihre persönliche Fähigkeit
zur Eingehung von Rechtsgeschäften auszuweisen.

Wer für einen Dritten einen Anbot macht,
hat eine rechtsförmige, für diefen Act ausgestellte,
legalisirte Vollmacht beizubringen.

Wenn mehrere zusammen einen Anbot machen,
sind sie dafür solidarisch verpflichtet.

ß 6. Bei der mündlichen Vcrsteigcrnng hat jeder,
der sich daran bcthciligcn wi l l , den zehnten TcU
des Ausrufspreifcö, d. i. 4000 f l . , als Angeld zu
Handen der Versteigcrmigs Commission entweder bar
oder in österreichischen, auf den Ueberbringcr lautenden
verzinslichen Werthpapiercn, deren Course auf der
Wiener Börse amtlich notirt werden, nach dem letzten
Wiener Tagescourse berechnet, zu erlegen, und sowohl
die Kundmachung als auch die näheren Verkaufs^
bediugungcn zum Beweise, daß er sich denselben unter-
werft, zu unterfertigen.

^ . 7 . Es werden auch schriftliche Anbote (Offerte)
bis 15.November 1868 bei dem k.k.Verwaltungsamtc
des Staatsgutes Lack, bei der Licitations-Commission
jedoch nnr bis zum Beginne der mündlichen Verstei
gerung entgegengenommen werden.

Diese Offerte müssen gesiegelt sein und haben
zu enthalten:

n,) Die Bezeichnung des Kaufobjectes, welches
auf dem äußern Umschlag: „Qffcrt sür das Staats-
gut Lack" anzusetzen ist;

d) den Vor und Zunamen, dann den Charakter
und Wuhnort des Offeremcn mit der Erklärung,
daß derselbe großjährig sei;

0) den mit Ziffern uud Buchstaben ausgcdrück
ten Anbot in österr. Währung; daher Anbote, welche
blos auf Percentc oder alls eine bestimmte Summe
über den bei der Versteigernng erzielten Mcistanbot
lauten, nicht berücksichtiget werden;

(I) die Erklärung, daß der Offerent die Vcr^
steigerungs- uud Vertanssbedingnisse genau kennt
und sich denselben unterziehe.

<>,) Wenn mehrere Personen gemeinschaftlich ein
Offert einbringen, so haben sie darin auszudrücken,
daß sie sich als Mitschuldner zur ungetheilten Hand,
d. i. Einer für Alle und Alle für Einen, dem k. k.
Aerar gegenüber zur Erfülluug der Kaufsbedm-
gungen verpflichten.

1) Außerdem muß jedes Offert mit dem
lOperc. Vadium (tz 6) oder der Bescheinigung über
den Erlag desselben bei einer k. k. Casse versehen
sein.

§ 8. Die schriftlichen Offerte werden gleich
uach dem Abschlüsse der müudlichen Versteigerung
eröffnet.

I m Falle der Nichtübereinstimmung des in
Vuchstabcu uud Ziffern ausgedrückten Anbotes wird
der höhece als der richtige angesehen. Vei gleichen
Anboten wird, in so ferne alle, die den gleichen
Betrag anbieten, bei der Versteigerung zugegen
sind, mit diesen sogleich die weitere Versteigerung
vorgenommen werden.

Ucbrigens bleibt der Finanz-Verwaltung die
Wahl der Annahme und Ablehnung der Anbote
überhaupt vorbehalten, ohne daß ein Offerent aus
der Nichtannahme seines Anbotes was immer für
Einwendungen gegen die Giltigkeit der Verhandlung
erheben könnte.

§ 9. Das Angeld der Kaufwerber, welche die
höchsten Anbote inachen, hat als Caution sür die
von ihnen iibcrnmnmenen Verbindlichkeiten zu dienen.

Die Vadien der übrigen Bewerber werden
denselben gleich nach beendeter Feilbietung zurück
gestellt.

Die Annahme oder Ablehnung der Anbote
wird innerhalb 30 Tagen nach vollendeter Feil
bictung möglichst bald erfolgen.

Der Anbieter ist durch sein Anbot zum Ab'
schlufsc und zur Erfüllung des Kaufvertrages ver-
pflichtet und kann vor Ablauf der zur Entscheidung
über die Annahme seines Anbotes vorbehaltenen
Zeit nicht zurücktreten.

Sollte die Verständigung von der Annahme
des Anbotes an den Bestbieter oder seinen Be-
vollmächtigten alls was immer für einer Urfache
nicht erfolgen können, fo wird diese Verständigung
unter Adresse des Bcstbietcrs, und im Falle dessen
Wohnort nicht angegeben ist, ponts l68täut6 der
k. k. Post in Laibach übergeben, wo dann der
Aufgabstag laut Recepisse als Zustellungstag zu
gelten hat und die so geschehene Verständiguna.
dieselbe rechtliche Wirkung haben soll, als wenn
selbe dem Bcstbieter zu eigenen Händen zugestellt
worden wäre.

§ 10. Der Kaufwerber, dessen Anbot an-
genommen wurde, hat binnen 30 Tagen vom
Tage an, an welchem er die Verständigung von
der Annahme seines Anbotes erhielt, vor Ueber-
gabe des gekauften Objectes in seinen physischen
Besitz den dritten Theil des Kaufpreifes cffectiv zu
bezahlen, wobei das etwa bar erlegte Angeld ein
gerechnet werden kann. Sobald das erste Kauf'
schillingsdrittcl erlegt und die Annahme des An
botes erfolgt ist, wird das erkaufte Object ohne
Verzug in den physischen Besitz des Käufers über
geben werden.

Als der Tag der Uebergabe, von welchem an
alle Nutzuugeu, Rechte, Verpflichtungen und Lasten
des erkauften Gutes auf den Käufer übergehen,
wird der 1. Jänner 186V bestimmt. Von diesem
Tage an ist auch der Nest des Kauffchillings mit
5 vom Hundert halbjährig vorhinein zu verzinsen
und in drei an demselbeu Tage fälligen gleichen
Jahresraten zu bezahlen.

§ 11. Di> Schätzung des Staatsgutes Lack,
dann die ausführlichen Verkaufsbedingungen können
bei der k. k. Finanz-Direktion in Laibach und
beim k. k. Vcrwaltugsamte des Staasgntes Lack
eingesehen werden, welch' letzteres angewiesen ist,
die Kaunverber die Kaufsobjecte besichtigen zu
lassen und ihnen die entsprechenden Auskünfte zu
ertheilen.

Die näheren Verkaufsbedingungen werden aus-
wärtigen Kauswerbern über Verlangen unmittelbar
auf ihre Kosten übersendet und können außerdem
auch bei den k. k. Finanz - Landesbehörden Wien,
Trieft; Agram/WrazHund^lagenfurt eingesehen
werden

Laibach, am 4. October 1868.

Von der k. k. Finanz-Pirectisn sür K r a m .


